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Ol - enburgische Blätter.

Nr». 7* Dienstag , den 17. Februar 1829 .'

Drey Ablaßbriefe,
Mitgliedern der in der Herrschaft Jever regierenden Häupt¬

lingsfamilie extheilt.
<7^

von Halems Geschichte Olden¬

burgs Th . r . S . 448 . ff - wird uns
vom Ablaßhandel im Oldenburgischen
erzählt , und zugleich ejn Ablaßbrief
Mitgetheilt , den Graf Johann für
sich und sein ganzes Land von dem
Emissär des päbstlichen Legaten Dok¬
tor Heinrich von Wyldeehausen zu
erwerben nöthig erachtet harte . Auch
das in Jever regierende Haus ver¬
säumte keine Gelegenheit , feiner Sün¬
den entledigt zu werden , und im
Archiv zu Jever wurden noch sechs
Ablaßbriefe aufbewahrt . Drey da,
von sind aber nicht mehr vorhanden,
sondern nach einer Key dem Convo-
lut befindlichen Notiz im Jahr 1706.

an den damaligen Canzler von Schön,
leben abgegeben , und von diesem nicht
wieder zurückgeliefert . Vielleicht sind
sie in das Archiv zu Zerbst gerathen
und von da wieder nach Oldenburg
gekommen . Daß die Eigenthümerm
derselben geglaubt , solcher sehr zu
bedürfen , muß man daraus schließen,
daß sie , vielleicht mit großen Kosten,
sich drey Stück verschafft hat , viel,
leicht für den Fall , daß etwa der
Aussteller nicht gehörig legitimirt ge¬
wesen wäre . Die drey nicht mehr
vorhandenen waren nämlich alle drey
für Hayo Harles Wlttwe Jvest , ge,
boren zur Oldeburg *) , ausgestellt,
einer 1427 . von Johannes Gherwer,

Hamelmann Oidenb . Thron . S . 461 . Die Oldeburg lag im Kirchspiel PakenS.
Renners Chronik zum Zähre IZ4Z . S . Oldenb . Nachr . 1748 . Nr . zo . Zndeß
soll diese Verwandtschaft unrichtig angegeben und Zvest eine Tochter des Häupt¬
lings zu Esenshamm Didbe Lübben gewesen seyn . Bruschius Nachr . v . Jever¬
land S . iz8 « Vielleicht werde ich bky einer andern Gelegenheit diese verschiede¬
nen Angaben zu berichtigen suchen . A . d. E.



einer 1462 . von dem Prior Bernhard
von Dülmen und einer in demselben
Jahre von dem Convent der Einsied¬
ler Augustiner Ordens zu Osnabrück.

Die noch vorhandenen drey will ich
hier inittheilen . Ich muß jedoch bemer¬
ken , daß von diesen drey Urkunden nur
die dritte ein eigentlicher Ablaßbrief sey.
Die erste und zweyte sind Aufnahmen
zur Theilnahme an einen geistlichen
Orden und an eine geistliche Corpora¬
tion . Da indeß das alte Convolut
des Archivs sie unter jenem Namen
befaßte, ist derselbe hier beybehalten
worden. Vielleicht hielt man sie des-

falls für gleichen Inhalts , weil in
den beyden ersten auch eine Partici-
pation an das Verdienst der Heiligen
vorkommt. Auf jeden Fall sind es
schätzbare alte historische Denkmäler,
anderweitiger Betrachtungen nicht zu
gedenken, die sich an die Lesung der¬
selben anknüpfen lassen . ( Ob die
z verloren gegangenen Urkunden Ab¬
laßbriefe gewesen sind , ist auch zwei¬
felhaft ; man nimmt wenigstens ge¬
wöhnlich an , daß Papst Sixtus 4.
zuerst im I . 1477. Ablaßbriefe aus¬
gegeben habe . )

r . Ablaßbrief für Tanne Düren , seine Frau und Kinder.
Dieser Brief ist auf Pergament mit vielen Abbreviaturen geschrieben , die theils nicht

jedem lesbar , theils nicht durch den Druck wieder zu geben seyn würden . Ich
gebe ihn also voll ausgeschrieben mit
der alten Rechtschreibung.

Konorasriiisms in Oliiislo Deo
Zevotikus Domino l 'annonl Dur¬
ren, *) letken **) nxori ne H-
i-eris eorum , kruter Älalinus,
sanctne tlreologiae Professor et
frstrnm minoimm provineiue
8nxon !us minister et servus,
Lalutem et Zratiae incrementa
ssmpiternn!

kiis vestris petitionüms incii-
nntns , äevotionemtjne cjuum
uck m?ckinem sapcti putris mei
k^runcisei Zeritis in clomino com-
men6ans sc vicissitnckiniirns su-

*) S . Oldenb. Blatt , igrz . Nr. sr.
Sie war eine geborne von Pakens.

S . ig. Druschiuö . S . 174 . A. d.

der Uebersehung , und ohne Beobachtung

Den Ehrbaren , in Christo dem
Herrn Andächtigen , Herrn Tanno
Düren ,

*) Telhen **) seiner Gemah¬
lin und ihren Kindern , Bruder Mat¬
thias , der heiligen Theologie Profes¬
sor und der Minoriten Brüder in
der Provinz Sachsen Diener und
Knecht , Gruß und unendlichen Zu¬
wachs an Gnade!

Durch Eure frommen Bitten be¬
wogen , die Ergebenheit , welche Ihr
gegen den Orden meines heiligen Va¬
ters Franz heget , dem Herrn empfeh¬
lend und mit dem Wunsche solche

Zs. d. E.
Hamelmann a. a. O. Winkelmann Chrom



lutarikus rscoinxsnssrs cksgicks-
1 LN 8 VI isvsrsiicki msi patris A6-
nerLtlis ministii in lias xarts
8xii'itusli niilii inckulta vos ock
nnivei 'sa rnsas i sIiZionis snktra-
Ara in vita issixio xaiitsr ^ns
in niorte , coiiescksns vos»8 ziri-
oi 'S tsnors )»1snuni paiticijiLti-
oneni niissLnurn , viZiÜZiuni,
orationnni , ssiunoiiim , sasti-
Zkitionnin cisvotoinin ac LÜO-
inin iionoi 'u ni o^srnin ., czo . ls
j>6i ' ü 'Lties ins ! orckinig st so-
i 'orss oickiiiiL skincts ( ÜLii'Qs ^>sr
totunr oiksin in Irls inills ssn-
tnin ostoZintn ssx inonagtsi 'iis
Domino Dso ckigns Lmniliantss
oxsrari ciiglikiliitni' clsmsntig.
8nivkitoris . ^ .äiisisns ginZnIsri-
tsi ' Hnock scl olritns vssti '08 si
N08tri8 ^i'oviiicisii aut Zsnsmii
SÄpituÜ8 iusi 'int iockicnti pro
völlig tglis oiclinalinntni ' cks-
kmrstoi'nm gntii -agis ^iiLckiii pi o
ki'Äti'1l>n8 msi oi'ckinig st oi'ckiois
pscnlimillng iiiicksm i'ssommsii-
ckgtis Lili g.ntic ;no sonsnsvimns
oi 'ckinais. Iii8n^si ' st Lniimas
xmstsiitorum liosrornm cks om-
ninm scn'oxnin vs8tr6iunl Lick
nieinoi '.itLi i'scipio gntsmAia cks-
innstoinm . Datnm LrunsviZ
^ nno Domini » 478 , *) tsmpois
msi tN'ovincialis cuxituli zn?o

55 -

durch heilsame Erwiderung zu loh,
neu , nehme kraft der von meinem
ehrwürdigen Pater General für diese
Gegend mir ertheiltcn geistlichen Ge,
walk Euch auf in alle Verdienste
meines Ordens für das Leben sowohl
als für den Tod , indem ich Euch
inhaltS dieser Aufnahme vollkommen
theilhafkig mache aller Messen, Vigi¬
lien , Gebete , Fasten, andächtigen Ca,
steyungen und aller andern guten
Werke , die durch die Gnade des Hei¬
landes die Brüder meines Ordens
und die Schwestern des Ordens der
heiligen Clara , welche auf dem gan¬
zen Erdkreise in zweytaufend einhun¬
dert und sechs und achtzig Klöstern
dem Herrn ihrem Gott würdig die¬
nen , demselben darzubringen gewür¬
digt werden. Ich füge noch beson¬
ders hinzu , daß bey Euerm Tode,
wenn derselbe unscrm Provincial - oder
General - Capitel angezeigt wird , für
Euch eben solche Fürbitten für Ver¬
storbene angeordnet werden sollen,
welche wir von alren Zeiten her für
die Brüder meines Ordens und die
ihm besonders empfohlenen Angehöri¬
gen desselben anzuordnen gewohnt sind.
Neberdem nehme ich noch die Seelen Eu¬
rer verstorbenenKinder und aller Eurer
Lieben in obgedachle Fürbitten für Ver¬
storbene mit auf. Gegeben zu Braun¬
schweig im Jahre des Herrn 1478 . *)

Diese Jahrszahl ist in doppelter Hinsicht merkwürdig. Zuerst weil sie mit Zif¬
fern geschrieben ist und zwar die Zahl 4 nach der alte » Weise A , da doch
Gakterer in seinenLlsmemis ariis äixlomakioae p . 7; . sagt , daß unter vielen
kaufend Original - Urkunden , welche er in Hauben gehabt , ihm als die älteste.
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Lesio xentscostum ii-IZsirr cels - zur Zeit meines vor dem Pstngst ^sie
krato , oLüciali rnei sigiUo . **) daselbst gehaltenen Provincial - Capi-

tels unter meinem Osficial - Siegel . **)
(DieFortsetzung folgt . )

Das Denkmaa! zwischen Dingstädt und Stcinkimmen.
( Schluß . )

Aas Denkmaa ! war Z . eine Ger
richts stäke. — Darauf leitet uns
zuvörderst das Wort Ding, (tkino)
ein Gericht und gerichtliche Verhand¬
lung , welche Benennung und Bedeu¬
tung die meisten Sprachen des Nor¬
dens haben , und durch Zusammen¬
setzung den Begriff erweitern , wie
z. B . Iloäa tliinZ ein Landgericht
und eine Volksversammlung ( in Nor¬
wegen - das bekannte Storching , als
die große Versammlung. )

Hatten die ersten einzelnen Wohner

den ältesten Anbau bewerkstelliget:
so sah man frühzeitig ein , daß der
Gemeinheit der Friede erhalten wer¬
den mußte , und deshalb keiner nach
Willkür mit dem Grund und Bsden
verfahren dürfe. Man vereinigte sich
daher in Markgenossenschaften , setzte
Rechte , Richter und Tage der Ver¬
sammlung fest , und bildete ferner
größere Volksgemeinen , wo die Ge¬
nossenschaften der Stammverwandt¬
schaft eines Landstrichs mit einander
verknüpft waren ( eine Gau . ) Eine

worin die Zahrszahl mit Ziffern geschrieben gewesen , eine vom Zähre 1527.
vorgekommen . Der Professor Veesenmeyer in Ulm führt jedoch in seiner Ab¬
handlung über das Schreiben Königs Franz I . an die deutschen Reichsstände,
die Reformation betreffend , welches der Stadt Ulm mit einem Briefe , datirt
ex 1-uketis karisiorum Iclibu ; kebruani IZZ 4» znging ( in Vaters kirchenhistort,
schein Archiv ) an , daß er ein eigenhändiges Schreiben des Dogen Franz Foseart

^ zu Venedig vom Jahre I4ZZ. besitze , worin die Zahrszaht gleichfalls mit Zif¬
fern geschrieben sey. Auch sagt Schmidt von Phiseideck in seiner Anleitung zur
Diplomatik ( Draunschwrig 1804. ) S . 92. , daß di « Jahrzahlen in Ziffern äußerst
sparsam in Urkunden des vierzehnten und noch selten in denen des fünfzehnte»
Jahrhunderts Vorkommen.

Die andere Merkwürdigkeit dieser Zahrszahl besteht darin , daß man bisher
angenommen hat , Tanno Düren sey im Jahre 1468 . gestorben und habe nach
dem Tode der Tetta »och eine zweyte Gemahlin gehabt. (Druschins. S . 174 .)
Hamelmann und Winkelmann a . a . O. sagen : 147z . astein hiernach hat er doch
1478 . noch gelebt , und seine Gemahlin Tetta gleichfalls. A. d. E.

2*) Das Siegel fehlt , indeß befindet sich an der Urkunde noch eine hänfene Schnur,
woran dasselbe gehangen. Auch diese möchte merkwürdig feyn , wenn eS richtig
ist , was Schmidt von Phiseldeck a . a . O . §. 282. sagt , daß sich auSschiießend

die Päbste hänfener ungefärbter Schnüre bedient haben. A. d. E.
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solche größere Gemeine zog ebenfalls
eine Versammlung nach sich , welche
beym Taeilus

*

*) coricilinni ( Gowr
ding ) genannt wird.

Alle Versammlungen und Gerichte
der nordischen Völker waren aber
unter freyem Himmel , und wurden
ganz häufig an solchen Oricn gehal¬
ten , wo schon die State Ehrfurcht
und Schauder einflößte. Was eig¬
nete sich aber am besten dazu , als
ein Opferplatz, der schon durch die
Asche braver , sür 'S Vaterland , für
Recht und Gerechtigkeit gefallener
Vorfahren so lebhaft an die Pflicht
der Richter und der Parcheyen erin¬
nerte. Eine solche GerichtSstäte, wo
auch in den ältesten heidnischen Zei¬
ten zugleich eine allgemeine Volks¬
versammlung gehalten wurde , wird
unser Denkmaal gewesen seyn. Wen¬
den wir uns zum Ammcrlande , so
finden wir dieses jünger , als die
Delmenhorstische Geest« Ist es da¬
her nicht glaublich , daß , da schon
frühzeitig unsere Kimme bevölkert und
mit den fraglichen Sieinmassen beseht
worden war , die Einwohner der gan¬
zen umliegenden Gegend und des nicht
weit entfernt liegenden Ammerlandes
zur Volksversammlung nach einem
Orte zogen, der allen ehrwürdig schien ?
Auch deutet die ganze Strecke , der
Pliettnbcrg , indem sich dahin Anhö¬
hen in mehrern Haufen ziehen , Thyen-
feldr , die Stcind bey Stenum (wenn
sie hiehrr gehören sollten ) , die ver¬

schwundenen bey Schmede n . s. w.
darauf. In einem solchen Umfange
finden sich meilenweit im alten Her«
zogthume keine andere Spuren , die
eine allgemeine Volksversammlung ver-
MUthen lassen könnten.

Ebenfalls möchte der Heidcnwall,
bis an welchen man in christlichen
Zeiten einen Weg durchs Moor ne¬
ben dem Wüstenlande bahnte , um
nach der Wiefelstädter Kirche zu kom¬
men **) zu einem Beweise dienen,
daß zu Dingstädt die Volksversamm¬
lung gehalten wurde. An ihn wird
der Zahlern , ein Erd - Rücken, der sich
nach Steinkimmen zieht , sich geschlos¬
sen haben , welcher dann auch zugleich
zum Begräbnißwege mag gedient ha¬
ben ( suis tödten , kellu versterbe » ,
fii kellu begraben) . Auf ihm wird
man dann , wie nach Upstalsbom, zur
GerichtSstäte gewallt seyn.

Bewachten wir nun die Zusam¬
menstellung der Steine und die Menge
derselben auf so vielen ehemaligen und
theils noch jetzigen Hügeln , so wird
man darauf hingeleitet , daß in der
ältesten Zeit lange vor Karl dein
Großen bey unserm Denkmaale sich
weit und breit unsere Altvordern jähr¬
lich versammelten. In diesem Hei-
ligchume war die Seele aller öffent¬
lichen Angelegenheiten, die nur der
Gemeine zufland» Hier wurden die
Heermannie und der Heerbann ge¬
schlossen , hier die Jünglinge wehr¬
haft gemacht , alle bedeutende Rechts,

*) Korw . c . II . ! 2.
*) Lbr. Usst. .ix . ÜÄsib . -zürixtt . rsr. 6srin . II . x . 9s.
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Geschäfte abgethan , Grunbeigeurhum
erworben und zugesichert , das Richr
reraim über Leben und Tod durch
Zuziehung eines Ausschusses von Freyen
ausgcübt . Hier , an dieser Opfer¬
stäre , zeigten besonders die Priester,
als der älteste Adel der Deutschen,
ihre Allgewalt , wenn sie , was kei¬
nem andern zustand , als geheiligte
Volksbeamte , binden und schlagen durf¬
ten , und nökhigensälls den entschlichen
Bannfluch aussprachen . *) Hier brachte
man sich beym fröhlichen Öpfermahle
nach Altdeutscher Weise das vaterlän¬
dische Bier und Meth einander zu.

In de » ältesten Zeiten hießen alle

Plätze , wo das Richteramt verwaltet
wurde , Maalstäre , und zwar darum,
weil ein ursprüngliches Zeichen ( Maal ) ,
sey es ein Stein ( wie beym Plietcn-
berg ) , oder eine Eiche , eine Linde,
ein Bach , eine Straße u . dergl . ^
späterhin auch ein hölzernes Kreutz,
ans die Stäte hinwies . Als Karl
der Große die Sachsen besiegt hatte,
änderte er klüglich wenig in der al¬
len Verfassung derselben , und ließ
auch im Allgemeinen die wesentliche
Einrichtung der bisherigen Gerichte.

Es konnten daher bey unserm Ding-
städt und Kimme die Sreinmassen an
ihrer Stelle , in ihrer Lage und in
ihrem Werche als Steine des Ge¬
richts bleiben , wenn gleich sie gegen¬
wärtig ziemlich verworren sind . Jetzt
aber wurden sie durchaus Dingstäte
genannt , und hieß das Gericht , da
es von einem Kaiserlichen Grafen ge¬
halten wurde , das Grasending . Das
Obersale aber stand den Sendgrafen
zu , aus welchem nachher sich das ber
kattnte Fehmgericht entwickelt hat.

So wie aber seitdem iZten Jahr¬
hunderte ganz Westphalen in Frey-
grafschasten zerfiel , deren Freygrafen
unter des Kaisers Bann , jedoch nach
den WeiSthümern der Kürgenoffen
( gewöhnlich Schöffen genannt ) öffent¬
liche und heimliche Gerichte hielten,
so findet man solche Gerichte eben¬
falls bey Wildeöhausen und im Del-
menhorstischen , wovon auch eines zn
Hude war . **) Ein anderes , und
das hauptsächlichste , wird sich dann
wohl gewiß da befunden haben , wo sich
noch bis jetzt sein Name erhalten hat . ***)

An dieser Stäte zeigt die ganz«
Lage und Bauart des Denkmaals,

* ) Lsssar äs bsilo Hall . VI , LZ.
**) Zn einer Urkunde von i2ZZ . -> welche Johann rwdOono , nollilss äs IllsAwlts

ausgestellt Hoden , heißt es : yuoä laotuni es : aä dsnsog sssbinorurn in lass,
c^ui äisitur 9utlls , sul , rsZio banno 8tai >ililum ; s. Kindlinger

' ö Münst . Beyträge
B . z . S . 170 . Zch hake zu Hude keine Spur davon gefunden , vermuthe je¬
doch den Platz unfern der Kirche auf dem hochliegenden Hohn . Eine andere
Urkunde von 1512 . sagt : iell Hermann Hn «^ , k ' r^ Zrevo äss Stuhls rum
I '

luitsnbsrg unä äsr anäsrn 8tv ) Is äar ^ 11 Zsliorsnäo , mit diamsu
im von äs lLIsppsubur ^ , lLvvs^ sr in äsr Hsrrscliakt van Oslmenliorst
unä VMsllussu . s. KindlinAer . B . z . Urkunde 197 . lit . 6.

* **) libsras eometias Lscles guas OinellLleä « vulgariter äicuntur . f. Kindlinger.
B . z . S . 2z ; .
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daß man einst ein solches Ding hier
gehegt hat . Denn es wurde häufig
unter Bäumen gehalten ( so z . B.

bey Emsteck , in Gokdensiädc am Kirch¬
hofe ) , wie auch hier der Fall muß
gewesen seyn . Ein Steinkreis um¬

ringt dasselbe , bey welchem , das ver¬

sammelte Volk stand , oder sich auch

wohl auf demselben niederscßke . Hö¬
here Steine ragen hervor als Sitz
für den Freygrafen , fey es nun ein

Fremder oder ein Ammerscher Graf,
oder statt dessen sein Commiffar ge¬
wesen . Denn die fremden Richter
wurden selbstredend den Landesherren
beschwerlich , und daher suchten diese
für ihre eigne Person vom Kaiser
die Freygrafschaften zu erlangen , oder
kauften sie denjenigen ab , welche da¬
mit erblich belehnt waren , und sandten
dann häufig ihre vom Kaiser bestä¬
tigten Stellvertreter ( Dinggrasen,
Centgrafen ; Zrewu ein Richter ) an

jenen Gerichtsplatz , dem über mehrere
Kirchspiele die Gerichtsbarkeit und
der Blurbann zustand . Sieben Steine
und mehrere umziehen den Richker-

seffel als Sitze für die Schöffen,
freye und gesessene Männer auf rother
( Westfälischer ) Erde , cchtgeboren und
der Landesgewohnheiten kundig . Da
man sie von den Haupthöfen „ kürte"

( Kürgenoffen , wie sie, von den Fran¬
ken Schöffen genannt , bey den Sach¬
sen hießen ) , so werden die Besitzer
von Elmeloh , Schlutter , Holzkamp,
Nutzhorn u . a . manchmal das Schöf-
fenamt verwaltet haben . Ihrer wa¬

ren wenigstens sieben , manchmal wurde
aber diese Zahl bey weitem überschrit¬
ten , und ihnen auch häufig andere als

Zeugen beygegebcn , so daß ein be¬
deutendes Personal herauskam , welches
mehrere Sitze erforderte . Die Au¬
tonomie wurde hier durch die Weis-

thümer , welche im Gedächtnisse die¬

ser Männer waren , ansgeübk , indem

schriftliche Verhandlungen in jenen
Zeiten nicht sehr häufig verfielen . Ein

großer Stein befand sich vor nicht

langen Jahren und noch bey Men-

fchengedenken in der Gegend des al¬
ten Posthanfes unfern Habbrügge
( Falkenburg ) , vor demselben ein klei¬
nerer , und bildere einen Sessel , welcher
der höchsten Wahrscheinlichkeit nach
ein Asyl abgab , und wovon noch
jetzt die Landleuke sprechen , daß der,
welcher darauf faß , 24 Stunden von
Jnhaftirung soll frey gewesen ftyn . *)

An dieser Dingstäke also war es,
wo man ein offenes Gericht hielt;
aber auch den Beklagten in Fällen
der Ehre und des guten Leumundes
in das heimliche ( Grillgericht ) brach¬
te , wo er bloß vor dem Freygrafen
und einigen Schöffen stand , und im
Falle der Nichtrechkfertigung wegen
Beschuldigung des Abfalls vom Glau¬
ben , des Kirchenraubes , der öffent¬
lichen Verräkherey , Zaubcrey , Mord,

brennercy u . a . an eine Eiche ge¬
knüpft , oder späterhin mit dem
Schwerte von der Gemeine der Christen
ausgerottet wurde ; wie dieses letztere
auch der Sage nach auf dem hohen

*) Man findet nach in Eüdjükland Frepbergr als Asyledes Alterthnms s, allgem»
Weltgeschichte . Th . za . D . Z ; r.



Mittelsteine geschah . An dieser Stäle
war es , wo der Schandbube , wenn
er auf dreymalige Ladung nicht er¬
schien , und jetzt noch einmal verge¬
bens vorgekaden war , für seiner Gräu¬
elthar überwiesen , für friedlos , vo-
gelsrey oder verfehmt erklärt wurde,
wo der Frohnvogt über ihn das
Schwert schwenkte , und das gräß¬
liche Jodurh ( Wehe ! Zeter !) ausrief.

Die Geschichte im Allgemeinen kehrt
uns also , daß bey solchen Stei¬
nen einst Gericht gehalten wurde,
welches auch bey manchen historisch
bewiesen werden möchte ; bey den
unsrigen könnten jedoch die Anlage,
der Name und die alte Sage die
Sache selbst einigermaßen bekräftigen,
wenn auch eine Urkunde uns nicht
völlige Gewißheir davon giebt . Da¬
her hat auch der Ort Dingstädt von
den Steinen seine Benennung , indem
sie vormals schon in dem jetzigen
Dorfe anfingen ; und möchte man
wohl gerade nicht deswegen , weil die¬
ses Dorf bedeutender ist , als Stein-
kimmen , von den „ Steinen bey Ding¬
städt " sprechen ; denn sie sind die
Dingstäte selbst . Der Ort entstand,
wie Kimme , später.

Es erregen also nicht geringe Ueber-
bleibsel des steinalten Denkmaals in
einem nicht wenig ausgedehnten Um¬
fange unsere Aufmerksamkeit , und zei¬
gen uns vormalige Begräbnisse , Opfer¬
stäte und Gerichtöpläße . Kann das
Dcnkmaal auch nicht die großen Mas¬
sen der Visbecker Braut und der
Engelmannsbäke aufweisen , so mag
doch der Kreis seines HeiligthumS,

Hude.

wenn nicht weitläufiger doch auch
nicht beschränkter gewesen seyn . Wie
mancher geht gleichgültig vorüber,
und hat keinen Begriff von dem,
was einst hier war und geschah . Aber
der Freund des Vaterlandes und des¬
sen Alkerrhümer wird lebhaft von
dem Wunsche ergriffen , daß durch
fernere Erhaltung des Denkmaals das
Andenken der kräftigen Deutschen des
Tacitus und des Mittelalters möge
geehrt werden , und daß ein schützen¬
des Gehege wenigstens die Hauprbe-
standtheile der merkwürdigen State
umringe , auf daß nicht länger die
Sitze der Starken zersprengt und
verschleppt werden , ihre Asche durch
Schuld später Enkel nicht mehr gänz¬
lich verwehe . Längst ist auf der
Kimme das Grafcuding verstummt;
aber die verklärten Altvordern freuen
sich , daß ihren Nachkommen eine best
sere Gerichtsverfassung zu Theil ge¬
worden ; und wir danken Gott , daß
er seine beste Himmelsgabe , das
Christenthum , aus einen Felsen gegrün¬
det har , welchen nicht , wie den blut¬
triefenden Wodansdienst , Zeit und Umr
stände jemals zu überwältigen vermögen.

Habe ich in vorliegender Abhand¬
lung bisweilen etwas weit auögeholt
und hie und da einiges hinlänglich
Bekannte gesagt : so geschah es des
Zusammenhanges wegen , und wird
auch wohl diesem oder jenem Leser
zur helleren Verdeutlichung nicht un¬
angenehm seyn . Möge das Ganze
mit Liebs und billiger Nachsicht ausge¬
nommen werden , und zur ferner » Be¬
lebung des Forschungsgcistes dienen!

Muhle.
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